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Die Versorgung mit Bekleidungsgegensfänden
(Schluß.)

Die anfänglich bewilligte Ration von 45 Coupons entspricht
nicht ganz einem normalen Halbjahreskonsum. Schwer schien
uns die Schätzung, in welcher Zeit die freigegebene Ration
eingelöst würde. Wir haben angenommen, daß in mehr
städtischen Verhältnissen der Textilkonsum größer sei als auf
dem Lande und daß deshalb auch an diesen Orten die be-
willigte Ration rascher eingelöst würde. Die bis jetzt vorliegen-
den Zahlen zeigen nun aber ein sehr interessantes Bild. Wäh-
rend auf der einen Seite von verschiedenen Detaillisten Kla-
gen laut wurden, daß, bedingt durch die Rationierung, ihr
Umsatz gegenüber dem Vorjahre stark — stellenweise weit
unter die Hälfte — zurückgegangen sei, so zeigen ander-
seits die bisherigen Abrechnungen unserer Kontrollstelle, daß
kaum ein Drittel der bisher bewilligten Ration eingelöst
wurde, ein erneuter Beweis für den starken Konsumunter-
schied innerhalb der einzelnen Bevölkerungskreise. Wäre nur
die Versorgung der Bevölkerung in Betracht zu ziehen, so
müßte uns diese Erscheinung nicht weiter beschäftigen.

Im Hinblick auf die Arbeitsbeschaffung aber hat sie ihre
schwerwiegenden Auswirkungen. Ein großer Teil der Bevöl-
kerungskreise, die durch ihre Einkäufe die Existenz von Tau-
senden von Arbeitnehmern sicherstellen, haben keine freien
Coupons mehr. Ändere Bevölkerungskreise, vor allem in der
Landwirtschaft, aber auch in den weniger bemittelten Stadt-
gebieten — haben entweder keinen Bedarf oder zu wenig
Geld, um die ihnen zugedachte Ration einzulösen.

Es ist klar, daß bei dem stark verschiedenen Textilkonsum
nicht alle Bedürfnisse des Einzelnen, auf keinen Fall aber der
Bedarf von Kollektivinstitutionen wie Spitäler und Hotels, be-
friedigt werden kann. Der Zusatzschein, der zur Bewilligung
von Zusatzrationen geschaffen wurde, hat sich im großen und
ganzen bewährt. Er findet seine Anwendung als Zusatz-
ration für Einzelpersonen, beispielsweise bei der Beschaffung
von Aussteuern, oder bei Unglücksfällen, die eine Vernich-
fung von Textilvorräten zur Folge haben. Er wird auch da be-

willigt, wo ein vermehrter Konsum an Textilien sich aus be-
ruflichen Gründen ergibt, wie beispielsweise für Ueberkleider
bei Arbeitern in gewissen chemischen Industrien. Vor allem
aber dient der Zusatzschein zur Bedarfsdeckung von Hotels,
Spitälern und ähnlichen Institutionen.

Für die Ausstellung der Zusatzscheine sind die Kantone zu-
ständig, die ihrerseits diese Aufgabe größtenteils Gemeinde-

stellen übertragen haben. Der schon öfters erwähnte Mangel
an Unterlagen über den normalen Textilbedarf in den ver-
schiedenen Bevölkerungskreisen hat es uns leider verunmög-
licht, von Anfang an für die Erteilung von Zusatzscheinen
straffe Richtlinien zu geben. Vielmehr mußte den Kantonen
eine gewisse Freizügigkeit innerhalb des ihnen zugedachten Zu-
satzkontingentes zugestanden werden. Begreiflicherweise hat
das zu einer gewissen unterschiedlichen Behandlung der ein-
zelnen Gesuche um Zusatzscheine in den verschiedenen Lan-
desgegenden geführt. Die kantonalen Zentralstellen haben uns
deshalb ersucht, möglichst genaue Richtlinien für die Aus-
Stellung solcher Zusatzscheine auszuarbeiten. In den meisten
Fällen ist dies erfolgt. Die sich bei der Behandlung dieses
Problems ergebenden Fragen werden laufend mit einer kon-
sultativen Kommission besprochen, der in erster Linie einige
Vertreter von kantonalen Kriegswirtschaftsämtern angehören.

Wir sind uns voll bewußt, daß die Arbeit, die mit der
Ausstellung solcher Zusatzscheine den kantonalen und kom-
munalen Stellen übertragen .wurde, groß ist. Eine einiger-
maßen gerechte Behandlung von Gesuchen um Zusatzscheine
setzt voraus, daß diese Gemeindestellen, zur Vermeidung
unerwünschter Doppelbezüge, Kartotheken über die erteil-
ten Zusatzbewilligungen anlegen. Hat ein Gesuchsteller seit
der Rationierung seiinen Wohnsitz gewechselt, so hat sich die
zuständige Stelle mit dem Kriegswirtschaftsamt des früheren
Wohnsitzes in Verbindung zu setzen. Bei einer Aussteuer
hat sie darauf zu achten, daß nicht der Bräutigam an seinem
Wohnort und die Braut an ihrem Wohnsitz einen Zusatz-
schein für die Aussteuer erhalten. Alles Aufgaben, die den
kantonalen und kommunalen Kriegswirfschaftssteilen eine

/ große Mehrarbeit gebracht haben.
Verschiedene Bestimmungen der heutigen Textilrationie-

rung müssen einer eingehenden Ueberprüfung unterzogen wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen mit der Bewertungsliste zei-
gen, daß einige Positionen Korrekturen erfahren müssen, weil
der Couponbedarf bei der Selbstanfertigung und beim Kaui
des fertigen Produktes allzu stark verschieden ist. Leicht sind
auch diese Probleme nicht immer zu lösen. Ein einfaches Bei-
spiel soll dies belegen:

Es wird gerügt, daß, wenn man heute einen Pullover selbst
stricken will, dazu sechs bis zehn Strängen, d.h. sechs bis
zehn Coupons, benötigt werden, daß der Pullover aber für
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fünf Coupons zu erhalfen ist, wenn man ihn fertig kauft.
Dazu ist zu sagen, daß in der Regel ein maschinengestrickter
Pullover in seiner Ausführung leichter ist als der selbstherge-
stellte. Grundsatz der Bewertung ist und bleibt der gewichts-
mäßige Konsum an rationierten Rohstoffen des einzelnen
Artikels.

Die Bewertung des Strickmaterials ist einfach und ein-
deutig, weil für 50 g Wolle ein Coupon verlangt wird. Je
schwerer also der Pullover ist, den man selbst herstellt,
desto mehr Coupons benötigt er.

Je genauer eine solche Bewertungsliste ausgestaltet wird,
desto komplizierter wird sie und desto mehr muß damit ge-
rechnet werden, daß nicht aus der Absicht, die Vorschriften
zu hintergehen, sondern aus Unkenntnis, Fehler und Gesetz-
Widrigkeiten begangen werden.

Wohl die größte Diskussion hat der Berechtigungsausweis
ausgelöst. Lie Lager an billigeren Herrenkonfektion sind sehr
beschränkt. Eine Neuherstellung billiger Herrenkleider ist
fast nicht mehr möglich, weil die billigen Wollstoffe fehlen.

Die Vorräte an teureren Kleiderstoffen sind wesentlich
größer. Zudem bestehen in diesen Preislagen immer noch
gewisse Importmöglichkeifen. Es muß deshalb damit gerech-
net werden, daß die billigere Männerbekleidung mit der Zeit
vom Markte vollständig verschwindet.

Es war nun zu befürchten, daß bei der rückläufigen Kauf-
kraft gerade diese wohlfeileren Kleider von denjenigen Kon-
sumenten gekauft würden, die zu Beginn der Rationierung
über die notwendigen Mittel verfügten. Weite Bevölkerungs-
kreise unseres Landes waren aus finanziellen Gründen nicht
in der Lage, in den ersten Monaten der Rationierung die von
ihnen benötigten billigeren Anzüge kaufen zu kö'nnen.

Aus diesem Grunde haben wir den Berechtigungsausweis
geschaffen mit dem Zweck, die wohlfeilere Herrenkonfektion
auch denjenigen Bevölkerungskreisen zu reservieren, die nicht
in der Lage sind, teurere Anzüge zu kaufen.

Nach den bisherigen Erfahrungen glauben wir aber, daß wir
in dieser Beziehung etwas zu schwarz gesehen haben, denn
ganz allgemein konnte bemerkt werden, daß die Rationierung
dazu geführt hat, daß der Einzelne qualitativ eher besser ein-
kauft im Hinblick darauf, daß das gekaufte Kleidungsstück
diesmal seinen Zweck länger erfüllen müsse.

Auch hier sind die organisatorischen Schwierigkeiten in der
Durchführung groß. Es ist selbstverständlich, daß in ein-
zelnen Landesgegenden, in rein bäuerlichen Kantonen, ein
solcher Berechtigungsausweis gar nicht notwendig gewesen
wäre, weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ein Einkorn-
men versteuert, das für die Ausstellung eines Berechtigungs-
ausweises nicht mehr in Betracht fällt. Trotzdem mußten wir
im Sinne unserer Verfassung auf einer einheitlichen Durch-
führung dieser Vorschrift beharren, obwohl verschiedenen Kan-
tonen ziemliche Schwierigkeiten mit dem Berechfigungsausweis
erwachsen sind.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß am heutigen Ra-
tionierungssystem einiges abgeändert werden muß. Wir sind
zurzeit damit beschäftigt, alle bisher erlassenen Vorschriften zu
überprüfen. Dabei stützen wir uns in erster Linie auf die
uns übermittelten Erfahrungen der kantonalen Zentralstellen.
Wir haben vor einiger Zeit die Wirtschaftsverbände der Textil-
branche eingeladen, uns möglichst genau Bericht zu erstat-
ten über die bisherigen Auswirkungen der Rationierungsvor-
Schriften.

Diese Unterlagen können uns aber noch nicht genügen. Wir
haben großen Werf darauf gelegt, durch eine eingehende Be-
fragung der Konsumenten, die in verschiedenen Landesteilen
und bei den verschiedensten Bevölkerungskreisen durchgeführt
wurde, zu erfahren, wie die einzelnen Rafionierungsvorschriften
durch die Konsumenten aufgenommen worden sind. Es hat
sich dabei gezeigt, daß bei der Bevölkerung das Verständnis
für die Rationierung fast überall vorhanden ist, daß aber trotz
unseren seinerzeitigen Broschüren, die wir an die Bevölkerung
verteilen ließen, die Aufklärung ungenügend ist. Mehr als
die Hälfte der Personen, die bei unserer Erhebung befragt wur-
den, war sich über die einzelnen Bestimmungen des Ratio-
nierungswesens nicht im klaren.

Der Berechtigungsausweis ist vor allem in ländlichen Krei-
sen nicht begriffen worden. Daß nur ein Teil der Coupons
freigegeben sind, wissen viele Konsumenten, ja sogar gewisse
Detaillisten, heute noch nicht.

Wir haben aus dieser Tatsache den Schluß gezogen, daß
wir bei der Neuordnung der Textilrationierung einiges ändern,

vor allem aber viel mehr für eine zweckdienliche Äufklä-
rung der Bevölkerung unternehmen müssen. Zu diesem Zwecke
haben wir eine spezielle Propagandakommission geschaffen.
Diese hat die Aufgabe, bei allen Vorschriften, die wir für die
neue Rationierungsperiode ausarbeiten, abzuklären, in welcher
Form sie am zweckdienlichsten dem Detaillisten und dem
Konsumenten zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Bei der geplanten Revision werden natürlich auch die Kon-
trollvorschriften einer eingehenden Ueberprüfung unterzogen.
Das jetzige System befriedigt nicht in allen Teilen. Wir wer-
den hier vielleicht einige grundsätzliche Äenderungen vor-
nehmen müssen. Auf Grund des ganzen uns vorliegenden
Materials hoffen wir, daß es uns gelingt, die neuen Ratio-
nierungsvorschriften so auszugestalten, daß ihre Durchfüh-
rung auch für die kantonalen und kommunalen Kriegswirf-
schaftssteilen leichter wird und daß die bisherigen Mängel,
soweit dies überhaupt möglich ist, ausgeschaltet werden
können.

Während es bei der Einführung der Rationierung im letzten
Herbst aus Zeitmangel nicht möglich war, die einzelnen Be-
Stimmungen vor ihrer Inkraftsetzung wenigstens mit den kanfo-
nalen Kriegswirtschaftsämtern zu besprechen, werden wir dies-
mal nichts unterlassen, um die werfvollen Anregungen, die
uns von Seiten der kantonalen und kommunalen Verwal-
tungsstellen zukommen, berücksichtigen zu können.

Der Vollzug der verschiedenen Erlasse bringt es häufig
mit sich, daß wir die kantonalen und kommunalen Behör-
den mit zusätzlichen Aufgaben betrauen müssen. So ist es
für uns unerläßlich, sowohl die Zahl der ausgegebenen Karten,
als auch die Zahl der jeweils pro Monat eingelösten Coupons,
zu erfahren. Zu diesem Zwecke haben uns die Kantone zu
melden, wieviele Karten sie seinerzeit ausgegeben haben, und
die Gemeindestellen haben uns monatlich die Quittungsdoppel
zuzustellen, die sie bei der Entgegennahme von Coupon-
bogen den Detaillisten ausstellen. Dôcse Angaben erhalten
wir leider nur sehr unvollständig. Unsere diesbezüglichen
Rücksprachen mit gewissen Vertretern der kantonalen und
kommunalen Kriegswirtschaftsämtern haben aber gewisse Unzu-
länglichkeiten gezeigt, die auf organisatorischem Gebiete zu
suchen sind und die es den Gemeindestellen praktisch unmög-
lieh machen, alle unsere Begehren termingemäß zu erledigen.

Das vollständig selbständige Arbeiten der einzelnen Sek-
tionen in den Kriegswirtschaftsämtern, speziell auf dem Ge-
biete der Rationierung, bringt es mit sich, daß jede Sektion,
sei es nun die Sektion für Rationierung im Kriegs-Ernährungs-
Amt, sei es die Sektion für Schuhe, Leder, Kautschuk, sei es
die Sektion für Chemie und Pharmazeutika, oder die Sektion
für Kraft und Wärme, unabhängig von den andern Sektionen
den zuständigen Stellen in Kantonen und Gemeinden ihre Auf-
gaben überträgt. Dadurch kann es vorkommen, daß auf den
gleichen Tag, auf den vielleicht der Chef des Rationierungs-
wesens im Kriegs-Ernährungs-Amt eine Abrechnung von den
Gemeinden verlangt, die deren Personalbestand kurzfristig
voll beansprucht, wir oder eine andere Sektion, jp Unkenntnis
dessen, was andere Sektionen machen, irgendetwas weiteres
verlangen.

Eine erleichterte Durchführung aller Rationierungsmaß-
nahmen kann nur erreicht werden, wenn die einzelnen Sek-
tionen, die Rationierungen durchführen mußten, sich zusammen-
tun, um eine größere Einheitlichkeit in der Methodik und um
eine bessere Arbeitsverfeilung bei den kantonalen und kom-
munalen Stellen zu erreichen.

Diese Tatsache, die sich auch erst aus den Erfahrungen
ergab, hat es nun mit sich gebracht, daß wir schon heute in
wesentlich vergrößertem Ausmaße vor irgendwelchen Weisun-
gen an die Kantone mit den andern Sektionen Rücksprache
nehmen, um eine Koordination der einzelnen Maßnahmen
anzustreben. Dies wird umso wichtiger sein, als die nächste
Zukunft weder den Äufgabenkreis unserer Sektion, noch den-

jenigen der kantonalen und kommunalen Kriegswirtsdiafts-
ämter, verkleinern wird. Im Gegenteil. Die immer stärkere
Mangelwirfschaft wird uns noch vor viele und schwierigere
Probleme stellen, die es im Interesse unseres Landes zu
lösen gilt. Meine bisherigen Erfahrungen lassen aber hoffen,
daß wir bei der erfreulichen Zusammenarbeit mit den kan-
tonalen und kommunalen Stellen auch noch schwierigere Pro-
bleme lösen werden, als uns die Kriegswirtschaft bisher auf-
erlegt hat.


	Die Versorgung mit Bekleidungsgegenstände [Schluss]

